
LANDRATS-SESSION VOM 21. Juni 2023 

_________________________________ 

 

 

Sitzung des Landrats vom Mittwoch, 21. Juni 2023, 08.00 Uhr, im Rathaus zu Altdorf 

 

Vorsitz: Landratspräsidentin Cornelia Gamma, Schattdorf (bis zur Wahl des 

 neuen Präsidenten) 

 Landratspräsident Martin Huser, Unterschächen (ab seiner Wahl) 

 

Protokoll: Ratssekretärin Kristin Arnold Thalmann, Altdorf 

 

Entschuldigungen: Andreas Gisler, Seedorf 

 Eveline Lüönd, Schattdorf 

 Lea Gisler, Altdorf (Nachmittag) 

 

 

Beratungsgegenstände 

 

Siehe Beilage 

 Einberufung des Landrats vom 24. Mai 2023 

 

Geschäfte 

 

1. Neue parlamentarische Vorstösse 

 

1.1 Allfällige Einreichung und Begründung neuer parlamentarischer Vorstösse 

 

2. Bestellung der Ratsleitung 

 

2.1 Wahl des Landratspräsidiums 

 

2.2 Wahl des Landratsvizepräsidiums 

 

2.3 Wahl der 1. Stimmenzählerin/des 1. Stimmenzählers 

 

2.4 Wahl der 2. Stimmenzählerin/des 2. Stimmenzählers 

 

3. Detailberatung und Beschlussfassung 

 

3.1 Revision des Energiegesetzes des Kantons Uri (EnG) (2. Lesung) 

 

Baukommission und Regierungsrat Roger Nager, Vorsteher der Baudirektion, Andermatt 
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3.2 Änderung der Verordnung über Beiträge des Kantons an die Volksschulen (Schulische Bei-

tragsverordnung; VBV) 

 

Bildungs- und Kulturkommission und Regierungsrat Beat Jörg, Vorsteher der Bildungs- und Kul-

turdirektion, Gurtnellen 

 

3.3 Änderung der Verordnung über die Kantonale Mittelschule Uri (Mittelschulverordnung) 

 

Bildungs- und Kulturkommission und Regierungsrat Beat Jörg, Vorsteher der Bildungs- und Kul-

turdirektion, Gurtnellen 

 

3.4 Änderung der Verordnung zum Bundesgesetz über die Krankenversicherung (Zulassung von 

Leistungserbringern/Änderung der Zuständigkeit für den Vollzug der individuellen Prämienver-

billigung) 

 

Gesundheits-, Sozial- und Umweltkommission und Regierungsrat Christian Arnold, Vorsteher 

der Gesundheits-, Sozial- und Umweltdirektion, Seedorf 

 

3.5 Revision der kantonalen Vollziehungsverordnung zum Bundesgesetz über die Binnenschifffahrt 

 

Sicherheitskommission und Regierungsrat Dimitri Moretti, Vorsteher der Sicherheitsdirektion, 

Erstfeld 

 

3.6 Genehmigung der Richtplananpassung 2022 

 

Justizkommission und Regierungsrat Daniel Furrer, Vorsteher der Justizdirektion, Erstfeld 

 

3.7 Zweiter Controllingbericht 2022 zum kantonalen Richtplan 

 

Justizkommission und Regierungsrat Daniel Furrer, Vorsteher der Justizdirektion, Erstfeld 

 

3.8 Nachtragskredite II/2023 

 

Finanzkommission und Regierungsrat Urs Janett, Vorsteher der Finanzdirektion, Altdorf 

 

4. Fragestunde 

 

     

 

Eröffnung der Sitzung 

 

Landratspräsidentin Cornelia Gamma, Schattdorf, begrüsst zur Juni-Session. Die Session steht im Zei-

chen der Wahl des Präsidiums und der Neuwahl der Ratsleitung. Sie freut sich auf respektvolle Dis-

kussionen und weist darauf hin, dass sie die Bewilligung für die Aufnahme von Fotos erteilt hat. Da-

mit eröffnet sie die Sitzung. 
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Geschäftsliste 

 

Die Geschäftsliste wird genehmigt. 

 

Geschäfte 

 

1. Neue parlamentarische Vorstösse 

 

Es werden keine neuen parlamentarischen Vorstösse eingereicht. 

 

2. Bestellung der Ratsleitung 

 

Siehe Beilagen 

 Abschlussrede der Landratspräsidentin Cornelia Gamma, Schattdorf 

 Antrittsrede des neu gewählten Landratspräsidenten Martin Huser, Unterschächen 

 

Landratspräsidentin Cornelia Gamma, Schattdorf, hält Rückblick auf ihr Präsidialjahr (Beilage). 

 

2.1 Nr. 36 L-500 Wahl des Landratspräsidiums 

 

Christian Schuler, Erstfeld, beantragt, die Wahlen unter Traktandum 2 offen durchzuführen. 

 

Offene Wahl wird einstimmig (mit 60:0 Stimmen, 0 Enthaltungen) beschlossen. 

 

Christian Schuler, Erstfeld, schlägt Martin Huser, Unterschächen, zur Wahl vor. 

 

Gemäss Artikel 138 der Geschäftsordnung des Landrats (GO; RB 2.3121) gilt für Wahlen das 

absolute Mehr. Anwesend sind 62 Ratsmitglieder. Das absolutes Mehr beträgt im vorliegenden 

Fall 32 Stimmen. 

 

Martin Huser, Unterschächen, wird einstimmig (mit 61:0 Stimmen, 0 Enthaltungen) als Land-

ratspräsident gewählt. 

 

Der neu gewählte Landratspräsident dankt für die Wahl und hält seine Eröffnungsrede (Bei-

lage). 

 

2.2 Nr. 37 L-500 Wahl des Landratsvizepräsidiums 

 

Elias Epp, Silenen, schlägt Kurt Gisler, Altdorf, zur Wahl vor. 

 

Kurt Gisler, Altdorf, wird einstimmig (mit 61:0 Stimmen, 0 Enthaltungen) als Landratsvizepräsi-

dent gewählt. 
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2.3 Nr. 38 L-500 Wahl der 1. Stimmenzählerin/des 1. Stimmenzählers 

 

Georg Simmen, Realp, schlägt Ruedi Cathry, Schattdorf, zur Wahl vor. 

 

Ruedi Cathry, Schattdorf, wird einstimmig (mit 61:0 Stimmen, 0 Enthaltungen) als 1. Stimmen-

zähler gewählt. 

 

2.4 Nr. 39 L-500 Wahl der 2. Stimmenzählerin/des 2. Stimmenzählers 

 

Jolanda Joos, Bürglen, schlägt Adriano Prandi, Altdorf, zur Wahl vor. 

 

Adriano Prandi, Altdorf, wird einstimmig (mit 61:0 Stimmen, 0 Enthaltungen) als 2. Stimmen-

zähler gewählt. 

 

3. Detailberatung und Beschlussfassung 

 

3.1 Nr. 40 L-750 Revision des Energiegesetzes des Kantons Uri (EnG) (2. Lesung) 

 

Siehe Beilagen 

 Bericht und Antrag des Regierungsrats vom 18. April 2023 

 Antrag der Baukommission vom 8. Mai 2023 

 Ergebnis der ersten Lesung - Synopse für die zweite Lesung 

 

3.1.1 Detailberatung 

 

Der Landratspräsident erläutert das Vorgehen für die zweite Lesung. Er führt aus, dass der Rat 

das Geschäft in erster Lesung am 24. Mai 2023 beraten hat und verschiedene Änderungen be-

schlossen wurden. Das Ergebnis der ersten Lesung ist in der Synopse dargestellt. Für die zweite 

Lesung wird von dieser Fassung ausgegangen. 

 

Artikel 14 

 

Marcel Bachmann, Silenen, beantragt, auf Artikel 14 zurückzukommen. 

 

Der Antrag wird mit 61:1 Stimmen (0 Enthaltungen) angenommen. 

 

Es wird kein Abänderungsantrag zu Artikel 14 gestellt. 

 

Artikel 16 

 

Walter Tresch, Erstfeld, beantragt, auf Artikel 16 zurückzukommen. 

 

Der Antrag wird mit 53:9 Stimmen (0 Enthaltungen) angenommen. 

 

Walter Tresch, Erstfeld, beantragt, Artikel 16 zu streichen. 
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Der Antrag wird mit 41:21 Stimmen (0 Enthaltungen) angenommen. Damit wird Artikel 16 ge-

strichen. 

 

Artikel 20 

 

Vinzenz Arnold, Schattdorf, beantragt, auf Artikel 20 zurückzukommen. 

 

Der Antrag wird mit 55:7 Stimmen (0 Enthaltungen) angenommen. 

 

Vinzenz Arnold, Schattdorf, beantragt, in der gemäss ersten Lesung beschlossenen Fassung zu 

Artikel 20 «mobile Freiluftbäder» zu streichen. Dies betrifft den Titel sowie Absatz 3 der Fas-

sung der ersten Lesung. 

 

Walter Tresch, Erstfeld, beantragt, die ursprüngliche Fassung gemäss Vorlage des Regierungs-

rats zu übernehmen und diese in Absatz 1 mit «bewilligungspflichtige» Freiluftbäder zu ergän-

zen. 

 

Vinzenz Arnold, Schattdorf, unterstützt diesen Antrag und zieht seinen Antrag zurück. 

 

Raphael Walker, schlägt vor, die Bestimmung - statt mit «bewilligungspflichtig» - mit «baube-

willigungspflichtig» zu ergänzen. 

 

Walter Tresch, Erstfeld, bestätigt, dass «baubewilligungspflichtig» gemeint ist. 

 

Baudirektor Roger Nager erklärt, er könne sich dieser Ergänzung in der Bestimmung anschlies-

sen, und weist darauf hin, dass der Zusatz «baubewilligungspflichtig» sowohl im Titel wie auch 

in Absatz 1 und 2 aufzunehmen sei. 

 

Der Antrag Walter Tresch, die ursprüngliche Fassung gemäss Vorlage des Regierungsrats mit 

«baubewilligungspflichtig» zu ergänzen, wird - bei 30:30 Stimmen (1 Enthaltung) - mit Stich-

entscheid des Präsidenten angenommen. 

 

Damit gilt für Artikel 20 die folgende Fassung: 

 

Artikel 20 Beheizte baubewilligungspflichtige Freiluftbäder 

 
1 Der Bau neuer und die Sanierung bestehender beheizter baubewilligungspflichtiger Frei-

luftbäder sowie der Ersatz und die wesentliche Änderung der technischen Einrichtungen zu 

deren Beheizung sind nur zulässig, wenn sie ausschliesslich mit erneuerbarer Energie oder 

mit nicht anderweitig nutzbarer Abwärme betrieben werden. 
2 Beim Bau neuer, der Sanierung bestehender oder bei neu beheizten baubewilligungs-

pflichtigen Freiluftbädern sind diese zur Verminderung der Wärmeverluste durch eine Ab-

deckung auszurüsten 
3 Der Landrat regelt die Einzelheiten sowie die Ausnahmen in einer Verordnung. 
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Artikel 31 

 

Georg Simmen, Realp, beantragt, auf Artikel 31 zurückzukommen. 

 

Der Antrag wird mit 61:0 Stimmen (0 Enthaltungen) angenommen. 

 

Georg Simmen, Realp, beantragt, Artikel 31 Absatz 2 wie folgt zu formulieren: 

 

Der Regierungsrat vollzieht dieses Gesetz. Er erlässt dazu die erforderlichen Bestimmungen 

in einem Reglement. Er bestimmt (…). 

 

Der Antrag wird mit 61:0 Stimmen (0 Enthaltungen) angenommen. 

 

Damit gilt die Fassung gemäss Antrag Georg Simmen. 

 

3.1.2 Beschluss 

 

Nach Artikel 98 Absatz 2 Geschäftsordnung des Landrats (GO) verabschiedet der Rat Gesetzes-

vorlagen mit dem absoluten Mehr. Anwesend sind 62 Ratsmitglieder. Das absolute Mehr be-

trägt im vorliegenden Fall 32 Stimmen. 

 

Der Landrat beschliesst (mit 55:4 Stimmen, 0 Enthaltungen): 

 

Das Energiegesetz des Kantons Uri wird, in der gemäss Detailberatung bereinigten Fassung, zu-

handen der Volksabstimmung verabschiedet. 

 

3.2 Nr. 41 L-151 Änderung der Verordnung über Beiträge des Kantons an die Volksschulen (Schuli-

sche Beitragsverordnung; VBV) 

 

Siehe Beilagen 

 Bericht und Antrag des Regierungsrats vom 23. Mai 2023 

 Antrag der Bildungs- und Kulturkommission vom 30. Mai 2023 

 Antrag der Finanzkommission vom 5. Juni 2023 

 

3.2.1 Eintreten 

 

Es liegt ein Rückweisungsantrag der Bildungs- und Kulturkommission vor. Der Landratspräsi-

dent erläutert, dass zunächst der Rückweisungsantrag zu beraten ist. 

 

Rückweisungsantrag mit Direktiven 

 

Samuel Bissig, Schattdorf, stellt den Antrag der Bildungs- und Kulturkommission vor und bean-

tragt, die Vorlage mit Direktiven an den Regierungsrat zurückzuweisen. 
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Céline Huber, Altdorf, stellt den Minderheitsantrag der Bildungs- und Kulturkommission vor, 

nämlich die Vorlage nicht zurückzuweisen und auf das Geschäft einzutreten. 

 

Der Antrag auf Rückweisung wird diskutiert und mit 41:19 Stimmen (1 Enthaltung) abgelehnt. 

Damit kann die Eintretensdebatte vorgenommen werden. 

 

Flavio Gisler, Schattdorf, nimmt als Präsident der Finanzkommission Stellung und beantragt, 

bei Verabschiedung der Verordnung sei dem Nachtragskredit zuzustimmen. 

 

Im Rahmen der Eintretensdebatte beantragen Bruno Arnold, Seedorf, Adriano Prandi, Altdorf, 

Hansueli Gisler, Bürglen, und Cornelia Gamma, Schattdorf, auf die Vorlage sei einzutreten. 

 

Eintreten ist somit nicht bestritten und gilt als beschlossen. 

 

3.2.2 Detailberatung 

 

Ordnungsantrag 

 

Daniel Müller, Silenen, beantragt, das Geschäft an die Bildungs- und Kulturkommission zur Vor-

beratung zurückzuweisen. 

 

Der Antrag wird mit 43:16 Stimmen (1 Enthaltung) abgelehnt. Damit kann die Detailberatung 

durchgeführt werden. 

 

Artikel 16c 

 

Hansueli Gisler, Bürglen, beantragt, Artikel 16c Absatz 2 in der Fassung der Vernehmlassung zu 

belassen und diesen wie folgt zu formulieren: 

 
2 Die schulergänzende Betreuung umfasst folgende drei Angebote: 

a) die Betreuung vor Unterrichtsbeginn am Morgen; 

b) die Betreuung über den Mittag, nur wenn am Nachmittag auch Unterricht stattfindet; 

c) die Betreuung nach dem Mittag und nach dem Unterricht am Nachmittag. 

 

Der Antrag wird mit 38:23 Stimmen (0 Enthaltungen) abgelehnt. Damit gilt die Fassung gemäss 

Vorlage. 

 

Samuel Bissig, Schattdorf, beantragt, Artikel 16 c Absatz 2 wie folgt zu ergänzen: 

 
2 Die schulergänzende Betreuung umfasst folgende vier (drei) Angebote: 

d) die Betreuung am Abend ab 17.00 Uhr bis mindestens 18.00 Uhr. 

 

Der Antrag wird mit 48:12 Stimmen (1 Enthaltung) abgelehnt. Damit gilt die Fassung gemäss 

Vorlage. 
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Artikel 16e 

 

Samuel Bissig, Schattdorf, beantragt, Absatz 3 von Artikel 16e zu streichen (Obergrenze von 

500'000 Franken). 

 

Der Antrag wird mit 53:7 Stimmen (1 Enthaltung) abgelehnt. Damit gilt die Fassung gemäss 

Vorlage. 

 

3.2.3 Beschluss 

 

Der Landrat beschliesst: 

 

1. Die Änderung der Verordnung über Beiträge des Kantons an die Volksschulen, wie sie in 

der Beilage 1 der Vorlage enthalten ist, wird beschlossen (mit 46:15 Stimmen, 0 Enthal-

tungen). 

 

2. Der Nachtragskredit zur finanziellen Unterstützung der Angebote der Gemeinden bei Ta-

gesstrukturen und Tagessschulen im Jahr 2023 über 175'000 Franken wird beschlossen 

(mit 56:4 Stimmen, 0 Enthaltungen). 

 

3.3 Nr. 42 L-151 Änderung der Verordnung über die Kantonale Mittelschule Uri (Mittelschulver-

ordnung) 

 

Siehe Beilagen 

 Bericht und Antrag des Regierungsrats vom 9. Mai 2023 

 Antrag der Bildungs- und Kulturkommission vom 30. Mai 2023 

 

3.3.1 Eintreten 

 

Céline Huber, Altdorf, beantragt, auf das Geschäft einzutreten. Den gleichen Antrag stellt Cor-

nelia Gamma, Schattdorf. 

 

Eintreten ist unbestritten und gilt damit als beschlossen. 

 

3.3.2 Detailberatung 

 

Keine Bemerkungen. 

 

3.3.3 Beschluss 

 

Der Landrat beschliesst einstimmig (mit 60:0 Stimmen, 0 Enthaltungen): 

 

Die Änderung der Verordnung über die Kantonale Mittelschule Uri (Mittelschulverordnung), 

wie sie in der Beilage der Vorlage enthalten ist, wird beschlossen. 
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3.4 Nr. 43 L-721 Änderung der Verordnung zum Bundesgesetz über die Krankenversicherung (Zu-

lassung von Leistungserbringern/Änderung der Zuständigkeit für den Vollzug der individuellen 

Prämienverbilligung) 

 

Siehe Beilagen 

 Bericht und Antrag des Regierungsrats vom 9. Mai 2023 

 Antrag der Gesundheits-, Sozial- und Umweltkommission vom 30. Mai 2023 

 

3.4.1 Eintreten 

 

Lea Gisler, Altdorf, beantragt, auf das Geschäft einzutreten. Den gleichen Antrag stellen Dori 

Tarelli, Altdorf, Nora Sommer, Altdorf, Claudia Brunner, Altdorf, und Helen Furrer, Schattdorf. 

 

Eintreten ist unbestritten und gilt damit als beschlossen. 

 

3.4.2 Detailberatung 

 

Keine Bemerkungen. 

 

3.4.3 Beschluss 

 

Der Landrat beschliesst: 

 

1. Die Änderung der Verordnung zum Bundesgesetz über die Krankenversicherung 

(RB 20.2202), wie sie in der Beilage 1 der Vorlage enthalten ist, wird beschlossen (mit 61:0 

Stimmen, 0 Enthaltungen). 

 

2. Für die Überführung der Aufgaben «Berechnung und Auszahlung der individuellen Prämi-

enverbilligung» und der «Durchführungsstelle für die administrative Abwicklung und den 

Informationsfluss im Zusammenhang mit der Nichtbezahlung von Krankenversicherungs-

prämien» vom Amt für Gesundheit zur Sozialversicherungsstelle Uri wird ein Verpflich-

tungskredit von 930'000 Franken bewilligt (mit 61:0 Stimmen, 0 Enthaltungen). 

 

3.5 Nr. 44 L-720 Revision der kantonalen Vollziehungsverordnung zum Bundesgesetz über die Bin-

nenschifffahrt 

 

Siehe Beilagen 

 Bericht und Antrag des Regierungsrats vom 9. Mai 2023 

 Antrag der Sicherheitskommission vom 22. Mai 2023 

 

3.5.1 Eintreten 

 

Ruedi Wyrsch, Flüelen, beantragt, auf das Geschäft einzutreten. Den gleichen Antrag stellen 

Pascal Arnold, Flüelen, Josef Inderkum, Gurtnellen, Chiara Gisler, Altdorf, und Markus Regli, 

Andermatt. 
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Eintreten ist unbestritten und gilt damit als beschlossen. 

 

3.5.2 Detailberatung 

 

Im Rahmen der Detailberatung werden keine Beschlüsse gefasst. 

 

3.5.3 Beschluss 

 

Der Landrat beschliesst (mit 61:0 Stimmen, 0 Enthaltungen): 

 

Die Änderung der kantonalen Vollziehungsverordnung zum Bundesgesetz über die Binnen-

schifffahrt (RB 50.2111), wie sie in Beilage 1 der Vorlage enthalten ist, wird beschlossen. 

 

3.6 Nr. 45 L-362 Genehmigung der Richtplananpassung 2022 

 

Siehe Beilagen 

 Bericht und Antrag des Regierungsrats vom 9. Mai 2023 

 Antrag der Justizkommission vom 25. Mai 2023 

 

3.6.1 Eintreten 

 

Es liegt ein Antrag der Justizkommission auf Rückweisung vor. Der Landratspräsident erläutert, 

dass zunächst der Rückweisungsantrag zu beraten ist. 

 

Rückweisungsantrag 

 

Marco Roeleven, Altdorf, stellt den Rückweisungsantrag der Justizkommission vor und bean-

tragt, das Geschäft mit folgenden Direktiven an den Regierungsrat zurückzuweisen. 

 

1. Der Regierungsrat wird beauftragt, anlässlich der Landrats-Session vom 6. September 

2023 die Richtplananpassung 2022 dem Landrat nur mit der Anpassung «Erweiterung 

des bestehenden Windparks Gütsch, Andermatt» vorzulegen. 

 

2. Die restlichen Anpassungen des Richtplans 2022 sind dem Landrat zu einem späteren 

Zeitpunkt vorzulegen. 

 

Der Antrag auf Rückweisung wird diskutiert und mit 32:27 Stimmen (1 Enthaltung) abgelehnt. 

Damit kann die Eintretensdebatte vorgenommen werden. 

 

Marco Roeleven, Altdorf, beantragt, die Session zu unterbrechen. 

 

Der Antrag wird mit 31:27 Stimmen (2 Enthaltungen) angenommen. Die Session wird für zehn 

Minuten unterbrochen. 
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Marco Roeleven, Altdorf, beantragt für die Justizkommission, auf das Geschäft einzutreten. 

Den gleichen Antrag stellt Alois Arnold (1981), Bürglen. 

 

Eintreten ist nicht bestritten und gilt damit als beschlossen. 

 

3.6.2 Detailberatung 

 

Im Rahmen der Detailberatung werden keine Beschlüsse gefasst. 

 

3.6.3 Beschluss 

 

Der Landrat beschliesst: 

 

1. Die Richtplananpassung 2022 wird genehmigt (mit 50:9 Stimmen, 1 Enthaltung). 

 

2. Der Regierungsrat wird mit dem Vollzug beauftragt (mit 55:5 Stimmen, 0 Enthaltungen). 

 

3.7 Nr. 46 L-362 Zweiter Controllingbericht 2022 zum kantonalen Richtplan 

 

Siehe Beilagen 

 Bericht und Antrag des Regierungsrats vom 9. Mai 2023 

 Antrag der Justizkommission vom 25. Mai 2023 

 

3.7.1 Eintreten 

 

Marco Roeleven, Altdorf, beantragt, auf das Geschäft einzutreten. Den gleichen Antrag stellen 

Urs Kieliger, Erstfeld, Bruno Christen, Hospental, Alois Arnold (1981), Bürglen, und Roger 

Metry, Silenen. 

 

Eintreten ist unbestritten und gilt damit als beschlossen. 

 

3.7.2 Detailberatung 

 

Im Rahmen der Detailberatung werden keine Beschlüsse gefasst. 

 

3.7.3 Beschluss 

 

Der Landrat beschliesst: 

 

1. Der Controllingbericht 2022 des kantonalen Richtplans wird «ohne Wertung» zur Kenntnis 

genommen (mit 59:0 Stimmen, 1 Enthaltung). 

 

2. Die Justizdirektion wird beauftragt, den Controllingbericht 2022 dem Bundesamt für 

Raumentwicklung zur Kenntnis zu bringen (mit 60:0 Stimmen, 0 Enthaltungen). 
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3.8 Nr. 47 L-270 Nachtragskredit Kosten Impf- und Testcenter Kantonsspital Uri, Budgetübertrag 

Unterhaltsprogramm für die Kantonsstrassen 2020 bis 2023 und Vorschusskredit Felssturzer-

eignis Sustenstrasse (Nachtragskredite II/2023) 

 

Siehe Beilagen 

 Bericht und Antrag des Regierungsrats vom 16. Mai 2023 

 Antrag der Finanzkommission vom 5. Juni 2023 

 

Beim Vorschusskredit Felssturzereignis Sustenstrasse (Ziffer 3) tritt Elias Arnold, Altdorf, in den 

Ausstand. 

 

3.8.1 Eintreten 

 

Flavio Gisler, Altdorf, beantragt, auf das Geschäft einzutreten. Den gleichen Antrag stellt Jo-

landa Joos, Bürglen. 

 

Eintreten ist unbestritten und gilt damit als beschlossen. 

 

3.8.2 Detailberatung 

 

Im Rahmen der Detailberatung werden keine Beschlüsse gefasst. 

 

3.8.3 Beschluss 

 

Der Landrat beschliesst (mit 58:0 Stimmen, 1 Enthaltung): 

 

1. Der Nachtragskredit Kosten Impf- und Testcenter Kantonsspital Uri über 780'000 Franken 

gemäss Beilage 1 der Vorlage wird beschlossen. 

 

2. Der Budgetübertrag über 458'071 Franken gemäss Beilage 2 der Vorlage wird zur Kenntnis 

genommen. 

 

3. Der beschlossene Vorschusskredit über 300'000 Franken gemäss Beilage 3 der Vorlage 

wird zur Kenntnis genommen. 

 

4. Fragestunde 

 

Es stellte eine Frage: 

 

- Franz Christen, Schattdorf, zum Fahrplanwechsel im Dezember 2023 und ob bei stark fre-

quentierten Verbindungen Richtung Süden die Zugskompositionen mit zusätzlichen Wag-

gons geführt werden können, damit auch Uri von den schnellen NEAT-Verbindungen pro-

fitieren kann. Volkswirtschaftsdirektor Urban Camenzind, Bürglen, beantwortet die Fra-

gen. 
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- Ludwig Loretz, Andermatt, zur Verkehrsdrehscheibe Göschenen und dem Stand der Um-

setzung sowie den Realisierungschancen einer neuen Seilbahn von Göschenen auf den 

Gütsch. Volkswirtschaftsdirektor Urban Camenzind, Bürglen, beantwortet die Fragen. 

 

Schluss 

 

Landratspräsident Martin Huser, Unterschächen, dankt für die lebhafte Debatte. Mit verschiedenen 

Hinweisen zum Brückenschlag mit dem Gemeinderat Zürich, der im September 2023 im Kanton Uri 

stattfindet, und dem Dank an alle schliesst er die Session. 

 

Schluss der Sitzung: 15.35 Uhr 

 

6460 Altdorf, 23. Juni 2023 

 

 

 Die Präsidentin: Der Präsident: 

 

 

 

 Cornelia Gamma Martin Huser 

 

 

 

Die Protokollführerin: 

 

 

 

Kristin Arnold Thalmann 

 

 

 

21 Beilagen erwähnt 
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